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 Einführung der "Handlungshilfe für das Zusammenwirken von ARS A5.2 und RSA bei 

der Planung von Straßenbaustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr (Ausgabe 

2020)“ 

Anlagen 

- Schreiben der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft vom 20.01.2021 

- Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 06/2021 

 

 

Die technischen Regeln für Arbeitsstätten, die „Anforderungen an Arbeitsplätze und 

Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr – 

Straßenbaustellen“ (ASR A5.2), dienen der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz 

der Beschäftigten auf Straßenbaustellen. Unter Berücksichtigung der ASR A5.2 bei 

der Planung und der Durchführung von Baumaßnahmen auf Straßen kann davon 

ausgegangen werden, dass die erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen der 

Beschäftigten auf Straßenbaustellen im Grenzbereich zum fließenden Verkehr 

eingehalten sind. Die ASR A5.2 wurden mit Erlass des VM vom 13.03.2019; Az.: 2-

0304/79 in Baden-Württemberg verbindlich eingeführt.  
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Die „Handlungshilfe für das Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSA bei der 

Planung von Straßenbaustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr (Ausgabe 

2020)“, nachfolgend „Handlungshilfe“ wird mit beiliegendem ARS des 

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wird mit der Bitte um 

Beachtung bei Straßen in der Baulast des Bundes und des Landes bekannt gegeben.  

 

Die „Handlungshilfe“ kann über die Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen 

(BASt) über nachstehenden Link bezogen werden: 

https://www.bast.de/Handlungshilfe 

 

Die ASR A5.2 ist bei allen auszuführenden Arbeiten im Zuge von Baumaßnahmen auf 

Straßen – unabhängig vom Straßenquerschnitt – jederzeit einzuhalten. Dies gilt auch 

für Pilotprojekte, die zum Ziel haben, Arbeiten auf Straßen mit geringen 

Straßenquerschnitten unter halbseitiger Sperrung durchzuführen. 

 

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) hat das VM auf ein 

Pilotprojekt im Zuge einer Fahrbahndeckensanierung in einem anderen Bundesland 

hingewiesen, bei dem trotz geringer Fahrbahnbreite die Arbeiten mit halbseitiger 

Verkehrsführung umgesetzt wurden. In diesem Zusammenhang betont die BG BAU, 

dass bei allen auszuführenden Arbeiten die Umsetzung der ASR A5.2 sicherzustellen 

ist. Können die Mindestabstände nicht eingehalten werden, so sind andere 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die das gleiche Schutzniveau sicherstellen.  

 

Die Regierungspräsidien werden unter Bezug auf den o.g. Erlass um Einhaltung und 

Umsetzung der ASR A5.2 bei der Planung, Ausschreibung und Baudurchführung 

gebeten. Sämtliche eventuell geplanten Pilotprojekte in Bezug auf die ASR A5.2 

bedürfen der Zustimmung des VM und der Beteiligung der BAU BG. 

 

Ferner wird die Mobilitätszentrale Baden-Württemberg (MobiZ) gebeten, dieses 

Schreiben mit Anlagen an die unteren Verwaltungsbehörden weiterzuleiten. Im 

Interesse einer einheitlichen Handhabung wird den Gemeinden, Stadt- und 

Landkreisen die Anwendung der bekanntgegebenen „Handlungshilfe“ für die Straßen 

in ihrer Baulast empfohlen. Im Zuge der Bekanntgabe der „Handlungshilfe“ bittet das 

BMVI um Erfahrungsberichte der Länder. Hierzu werden die Regierungspräsidien und 

https://www.bast.de/Handlungshilfe
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die MobiZ unter Einbezug der Unteren Verwaltungsbehörden gebeten, Erfahrungen 

mit der Anwendung der „Handlungshilfe“ bis zum 30.09.2022 dem VM zu 

übersenden. 

 

Dieses Schreiben wird in der „Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung 

Baden-Württemberg“ (LisRe-StB-BW) im Intra- und Internetangebot der 

Straßenbauverwaltung bei der MobiZ im Sachgebiet 07 „Straßenverkehrstechnik und 

Straßenausstattung“ im Teilgebiet 3 „Arbeitsstellen an Straßen“ eingestellt.  

 

gez. Hollatz 
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Mindestabstände zwischen Baustellen und öffentlichem Verkehr - Klarstellung zu einem
Pilotprojekt des Landesbetriebs „Straßen NRW“

Sehr geehrte Damen und Herren,

im September und Oktober des letzten Jahres wurde vom Landesbetrieb „Straßen NRW" ein
Pilotprojekt im Zuge der Fahrbahnsanierung der B 480 in der Nähe von Bad Berleburg durchgeführt.

Das Ziel des Pilotprojekts war es, die Deckenerneuerung trotz der geringen Fahrbahnbreite
(Straßenbreite 6,90 — 7,00 m) mit halbseitiger Verkehrsführung durchzuführen. Die Einhaltung der
gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Einhaltung von Mindestbreiten für den Verkehr und für die
Arbeitsplätze, die sich aus der StVO, der RSA 95 und der ASR A5.2 ergeben, sollte durch die
Anpassung von Arbeitsverfahren und durch die Verwendung geeigneter und modifizierter Maschinen
realisiert werden.

Dieses Ziel konnte bei der Durchführung allerdings nicht durchgängig erreicht werden (z. B. konnte
der Mitgänger an der Bohle nicht in allen Arbeitsschritten durch ein Sensorsystem ersetzt werden, so
dass Mindestabstände zum öffentlichen Straßenverkehr nicht eingehalten wurden).

Im Nachgang wurden nun die Erfahrungen zu diesem Pilotprojekt von Straßen NRW, unter anderem
bei den Aachener Verkehrstagen, als positiv dargestellt. Dabei wird u. a. der Eindruck vermittelt,
dass die BG BAU das Projektergebnis grundsätzlich positiv beurteilt. Zusätzlich wird dafür geworben,
weitere Pilotprojekte in Deutschland in ähnlicherWeise durchzuführen.

Deshalb sehen wir uns als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung der Bauwirtschaft, bei dem
der überwiegende Teil der Straßenbauunternehmen versichert ist, dazu veranlasst, zu diesem
Pilotprojekt Stellung zu nehmen.

Werden Beschäftigte an einem Arbeitsplatz tätig, ist die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) zu
beachten. Für Arbeiten im Grenzbereich zum fließenden Straßenverkehr sind konkrete Maßnahmen
zur Umsetzung der ArbStättV in der Arbeitsstättenregel (ASR) A 5.2 „Anforderungen an Arbeitsplätze
und Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr - Straßenbaustellen“
beschrieben. Wenn von den Vorgaben der Arbeitsstättenregel abgewichen werden soll, sind andere
Schutzmaßnahmen festzulegen, die mindestens das gleiche Schutzniveau erreichen.
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Schreiben vom 20.01.2021 U
Das gilt für jeden einzelnen Arbeitsschritt der gesamten Baumaßnahme. Im vorliegenden Fall wurden
die gesetzlichen Vorgaben nicht durchgängig eingehalten. Die notwendigen Sicherheitsabstände
zwischen der Arbeitsstelle und dem Verkehrsbereich wurden z. T. deutlich unterschritten. Wenn
dadurch Mitarbeiter der Straßenbauunternehmen gefährdet werden, ist die BG BAU berechtigt (8 19
Sozialgesetzbuch VII), Arbeiten in diesen Bereichen so lange zu untersagen, bis ein ausreichender
Schutz der Mitarbeiter hergestellt ist.

Sollten Sie in Ihrem Zuständigkeitsbereich ein ähnliches Pilotprojekt oder Baustellen mit für den
Arbeitsschutz kritischen Randbedingungen planen, bieten wir an, dass Sie im Vorfeld mit uns Kontakt
aufnehmen, um die notwendige Abstimmung zwischen dem Bauherrn, der für den Straßenverkehr
zuständigen Behörde und der für den Arbeitsschutz zuständigen Behörde im Sinne des Punkts 4.3
Abs. 4 der ASR A 5.2 herbeizuführen (siehe dazu auch Kapitel 1.8 der „Handlungshilfe für das
Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSA bei der Planung von Straßenbaustellen im Grenzbereich
zum Straßenverkehr“).

Grundsätzlich stehen wir technischen Neuerungen, neuen Arbeitsverfahren und Innovationen offen
gegenüber. Dabei muss aber immer sichergestellt sein, dass Beschäftigte ausreichend vor Unfall-
und Gesundheitsgefahren geschützt sind.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen GrüßenHa
Volker Münch
Referat Tiefbau
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AllgemeinesRundschreibenStraßenbauNr.06/2021
Sachgebiet 07. Straßenverkehrstechnikund

Straßenausstattung;
07.3 Arbeitsstellenan Straßen

(Dieses ARS wirdimVerkehrsblattveröffentlicht)

Betreff:„Handlungshilfefürdas ZusammenwirkenvonASR A35.2
undRSA beiderPlanungvon StraßenbaustellenimGrenzbereich
zumStraßenverkehr(Ausgabe2020)“

Bezug: SchreibenStB 11/7122.3/1-ASR/3172770vom26.06.2019
Aktenzeichen:StB 11/7122.3/1-ASR/3443443
Datum:Bonn,03.02.2021
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1.

Allgemeines

Die „Handlungshilfefürdas ZusammenwirkenvonASR A5.2 und
RSA bei derPlanungvon StraßenbaustellenimGrenzbereichzum
Straßenverkehr(Ausgabe2020)“ wurdevomForschungsnehmer
„KarlsruherInstitutfürTechnologie,InstitutfürStraßenbau-undEi-
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.senbahnwesen“erstelltundimBetreuerkreiseseinvernehmlichverab-
schiedet.Dieserbestandaus VertreternvonStraßenbau-undVer-
kehrsverwaltungenderLänderundKommunen,des Arbeitsschutzes
undderBauwirtschaft.DerBetreuerkreiswurdedurchVertreterdes
BMVI unddes BMAS bei seinerArbeitbegleitet.AufSeitendes Ar-
beitsschutzeshatderLänderausschussfürArbeitsschutzundSicher-
heitstechnik(LAST) als das fürFragendes Arbeitsschutzeszuständige
FachgremiumderArbeits-undSozialministerkonferenz(ASMK) der
Handlungshilfezugestimmt.

Die HandlungshilfenimmtBezug aufdie imDezember2018 vom
BMAS imgemeinsamenMinisterialblatt(GMBl. 2018, S. 1160) be-
kanntgegebenenArbeitsstättenregel(ASR) A5.2.

Ziel derHandlungshilfeistes, die RegelungenderASR A5.2 imZu-
sammenwirkenmitden „Richtlinienfürdie SicherungvonArbeitsstel-
lenan Straßen“(RSA) nichtnurzu erläutern,sondernfürmögliche
kritischeGrenzfälleallenBeteiligtenLösungsvorschlägeunterAn-
wendungderASR A5.2 Kapitel4.3 Absätze(3) und(4) aufzuzeigen,
mitdenendie größtmöglicheSicherheitfürdie BeschäftigtenaufStra-
Benbaustellenundfürdie Verkehrsteilnehmergleichermaßengewähr-
leistetwerdenkann.

Im InteresseeinesbundesweiteinheitlichenVorgehenssolldie Hand-
lungshilfebereitsinderPlanungsphasebeimZusammenwirkenvon
Straßenbau-,VerkehrsverwaltungenundArbeitsschutzsowieinder
Ausführungsphaseals auchBaudurchführungals Arbeitshilfegenutzt
werden,insbesondereauchhinsichtlichderZusammenarbeitmitden
Auftragnehmern(Arbeitgeber/Bauwirtschaft).BetreffendderEnt-
wicklungundErprobungvontechnischenInnovationenimRahmen
abgestimmterPilotversuchein derPraxissei an dieserStelledarauf
hingewiesen,stetseineBeteiligungdes Arbeitsschutzessicherzustel-
len.

MitBezugsschreibenvom26.06.2019 hatteich Ihnenden Entwurfder
„Handlungshilfefürdas ZusammenwirkenvonASR A5.2 undRSA
bei derPlanungvonStraßenbaustellenimGrenzbereichzum Straßen-
verkehr“(StandJuni 2019) mitderBitteumfachlicheStellungnahme
übersandt.Die eingegangenenStellungnahmensindindervorliegen-
denHandlungshilfe(Ausgabe2020) soweitwiemöglichberücksich-
tigt.

Bei Baustellenan BundesfernstraßenbitteichSie, alleMöglichkeiten
zu nutzen,den Verkehrsflussz. B. durchWechselverkehrszeichenzu
gewährleisten.Darüberhinausbitteich Sie, technischeInnovationen
bei Bauverfahren,ArbeitsmittelnundBaumaschinenmitdemZiel
voranzutreiben,dass sich ArbeiteraufBaustellenmöglichstnicht
mehrimGrenzbereichzumVerkehraufhaltenmüssen.Diese sind im
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RahmenauchmitdemArbeitsschutzabgestimmterPilotversuchege-
meinsammitallenBeteiligtenin derPraxiszu erproben.

u.
Ich gebe die „Handlungshilfefürdas ZusammenwirkenvonASR A5.2
undRSA bei derPlanungvonStraßenbaustellenimGrenzbereichzum
Straßenverkehr(Ausgabe2020)“ hiermitals Arbeitshilfebekanntund
bitteSie, diese imBereichderBundesfernstraßenanzuwenden.

Im InteresseeinereinheitlichenHandhabungempfehleich, die Hand-
lungshilfeauchfürdie in IhremZuständigkeitsbereichliegendenStra-
Ben einzuführenunddamitdie AnwendungderHandlungshilfeauch
imBereichderLandes-,Kreis-undGemeindestraßensicherzustellen.
Die OberstenStraßenbaubehördenderLänderunddieAutobahn
GmbHdes Bundesbitteich,mireineKopievonIhremEinführungser-
lass bis zum31.08.2021 zu übersendenundmirüberIhreErfahrungen
mitderAnwendungderHandlungshilfebis zum31.12.2022 zu berich-
ten.

Die „Handlungshilfefürdas ZusammenwirkenvonASR A5.2 und
RSA bei derPlanungvonStraßenbaustellenimGrenzbereichzum
Straßenverkehr(Ausgabe2020)“ kannaufderHomepagederBASt
unterfolgendemLinkheruntergeladenwerden:

https://www.bast.de/Handlungshilfe

Diese SchreibenistmitdemBundesministeriumfürArbeituns Sozia-
les abgestimmt.

ImAuftrag
BirgittaWorringen Beglaubigt:

AalAngestellte

 

Anlage: Handlungshilfefürdas ZusammenwirkenvonASR A5.2 und
RSA bei derPlanungvon StraßenbaustellenimGrenzbereich
zum Straßenverkehr(Ausgabe2020)
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